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Text 

§. 124. 

Der Lauf einer richterlichen Frist beginnt, sofern nicht bei Festsetzung derselben etwas anderes 
bestimmt wurde, mit Zustellung des die Frist anordnenden Beschlusses an die Partei, welcher die Frist 
zugute kommt; wenn es aber einer Zustellung des Beschlusses nicht bedarf, mit der Verkündung des 
Beschlusses. 


